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Gläubiger sucht Schuldner:  
elektronisch und datenschutzkonform 

Kirsten Bock 

Unzustellbare Postsendungen sind für 
ein Unternehmen teuer und ärgerlich. 
Dienstanbieter können bei der Suche 
nach der aktuellen Wohnadresse eines 
Kunden helfen, indem sie national und 
europaweit Melderegisterauskünfte 
vermitteln. Für einen in Deutschland 
ansässigen Dienstanbieter sind je nach 
Ausgestaltung des Dienstes unter-
schiedliche rechtliche Lösungen denk-
bar. Zur Erreichung eines hohen Da-
tenschutzniveaus, der Sicherstellung 
einer europäischen Funktionalität als 
auch zur Gewährleistung der Nutzer-
freundlichkeit bietet sich die Gestaltung 
des Dienstes als Auftragsdatenverar-
beitung an. 
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„Unbekannt verzogen“ – bei einem solchen 
Postvermerk auf unzustellbaren Rechnun-
gen wird es oft schwierig, die Adresse der 
Schuldner zu ermitteln. Täglich gehen 
unzählige Postsendungen als unzustellbar 
an die Absender zurück. Arbeitsprozesse 
werden unterbrochen, die Buchung von 
Rechnungen wird verzögert, wenn nicht 
sogar verhindert. 

Ist der Schuldner unbekannt verzogen 
hilft oft nur eine Anfrage bei der zuständi-
gen Meldebehörde. Im statistischen Mittel 
wird über jeden vierten Bundesbürger jähr-
lich eine Melderregisteranfrage gestellt.1 
Die Prozedur ist aufwendig und kostenin-
tensiv. Zunächst muss die Anschrift der 
Meldebehörde ermittelt, anschließend ein 
Antrag auf Erteilung einer einfachen Mel-
deregisterauskunft gestellt und die fällige 
Gebühr entrichtet werden. Eine Erleichte-
rung soll die im Melderechtsrahmengesetz 
vorgesehene Online-Melderegisterauskunft 
bringen, wonach die Melderegisterauskunft 
auch über ein Portal erfolgen kann, das von 
der Behörde selbst oder durch einen 
Dienstleister betrieben werden kann. Aller-
dings muss der Anfragende in diesem Fall 
für jede einzelne Anfrage die Web-Adresse 
der zuständigen Meldebehörde in Erfahrung 
bringen. Hilfe bieten Auskunftsdienste, die 
dem Unternehmen die meist aufwändige 
und teure Suche nach der aktuellen Adresse 
kostengünstig abnehmen. Noch schwieriger 
sind Nachforschungen, wenn die gesuchte 
Adresse im Ausland liegt. Zu den sprachli-
chen Hürden kommt die Frage der Zustän-
digkeit: An welche Behörde ist die Anfrage 
zu richten?  

Ein Dienst, der grenzüberschreitende 
Auskünfte aus nationalen Melderegistern 
vermitteln will, muss die jeweiligen natio-
nalen Rechtsbestimmungen erfüllen. Be-
sondere Probleme stellen sich, wenn der 
Service Melderegisterauskünfte aus Staaten 
der Europäischen Union und des Europäi-

                                                                 
1 Erhebung im Rahmen des Projektes RISER. 

schen Wirtschaftsraumes2 oder aus Dritt-
staaten3 vermittelt. Eine gemeinsame recht-
liche Basis innerhalb der europäischen 
Union bieten die Maßgaben der europäi-
schen Datenschutzrichtlinie4, die die Mit-
gliedsstaaten in ihre Rechtsordnung imple-
mentiert haben. Das Melderecht hingegen 
unterliegt allein der nationalen Gesetzge-
bung und ist vergleichsweise heterogen in 
den EU-Ländern geregelt. 

 1 Melderegister  
als Datenquelle 

In den meisten europäischen Staaten wer-
den, wie auch in Deutschland, Melderegis-
ter geführt. Keine Melderegister bestehen in 
Irland, Großbritannien, Griechenland und 
Frankreich. Die Datenbestände der Melde-
register sind aktuell und zuverlässig. Ge-
speichert werden der Vorname, der Famili-
enname, der Geburtsname, akademischer 
Grad, das Geburtsdatum, das Geschlecht 
sowie der Haupt und eventuelle Neben-
wohnsitze sowie weitere Informationen.  

Bis auf wenige Ausnahmen sehen die 
rechtlichen Bestimmungen zu diesen Regis-
tern ein Auskunftsverfahren5 vor und bieten 
damit die Möglichkeit, den aktuellen Wohn-
sitz eines Schuldners zu überprüfen und 
seinen Wohnort zu erfragen. Die Auskunft 
umfasst den Ort an den eine Person verzo-
gen ist (Verzugsadresse) oder es wird die 
aktuelle Adresse bestätigt. Wenn die ge-
suchte Person bereits verstorben ist, wird 

                                                                 
2 Zum europäischen Wirtschaftsraum zählen 

Norwegen, Island und Liechtenstein. 
3 Die Übermittlung personenbezogener Daten 

in Drittstaaten zum Zwecke der Vermittlung einer 
Melderegisterauskunft geht über den Rahmen 
dieses Beitrages hinaus und ist daher nicht Ge-
genstand der vorliegenden Abhandlung. 

4 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates v. 24. Oktober 1995, ABl. 
EG Nr. L 281/31. 

5 Eine Ausnahme bildet bspw. Spanien. 
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dies dem Anfragenden mitgeteilt.6 In eini-
gen Ländern wird mitgeteilt, ob die Daten 
einer Auskunftssperre unterliegen.7 Weitere 
Daten werden nicht mitgeteilt.8 Die meisten 
Register speichern weitere personenbezo-
genen Daten, die über eine einfache Adress-
auskunft nicht in Erfahrung gebracht wer-
den können, sondern nur unter erweiterten 
Voraussetzungen9 zugänglich sind. In der 
Regel dürfen sie nicht im automatisierten 
Abrufverfahren erteilt werden.  

An ihre Grenzen geraten die Melderegis-
ter, wenn die gesuchte Person verzogen ist 
und sich am ehemaligen Wohnort nicht ab-10 
bzw. am neuen Wohnort nicht angemeldet 
hat. Gleiches gilt im Allgemeinen, wenn die 
gesuchte Person in das Ausland verzogen 
ist. Da die Meldebehörde nicht prüfen kann, 
ob die von der betreffenden Person angege-
bene Verzugsadresse im Ausland richtig ist, 
wird der neue Wohnort von den Meldebe-
hörden häufig nicht in das Melderegister 
aufgenommen.11 Eine Suche nach einer 
solchen Person ist aber Erfolg verspre-
chend, wenn das neue Wohnsitzland be-
kannt ist und wie bspw. Österreich über ein 
zentrales Melderegister verfügt. 

                                                                 
6 In Österreich wird weiterhin mitgeteilt bis 

wann die betreffende Person unter der (nun) 
historischen Adresse gemeldet war. Dieses Datum 
ist in der Regel identisch mit dem Sterbetag. 

7 So in Deutschland, anders hingegen in Ös-
terreich. Dort wird mitgeteilt, dass über die 
gesuchte Person keine Daten für eine Meldeaus-
kunft vorliegen. 

8 Das Antwortverhalten der Meldebehörden 
ist heterogen. Ist die gesuchte Person nicht ein-
deutig identifizierbar, wird dies dem Anfragenden 
bspw. in Österreich mitgeteilt, während sie in 
Deutschland als „nicht gefunden“ gilt. Sind die 
Daten mit einem Sperrvermerk versehen, so wird 
dies in Deutschland mitgeteilt, aber eine Aus-
kunft nicht erteilt. In Österreich wird in diesem 
Fall keine Auskunft erteilt. 

9 Vgl. bspw. die erweiterte Melderegisteraus-
kunft in Deutschland (z.B. § 27 Abs. 4 Landes-
meldegesetz Schleswig-Holstein). 

10 In Deutschland schreibt das Rahmenrecht 
im Meldewesen ab dem 1. Januar 2007 die elekt-
ronische Rückmeldung vor. Die Bürgerinnen und 
Bürger melden sich dann lediglich bei der Behör-
de des neuen Wohnsitzes an. Die Umzugsdaten 
werden elektronisch an die Wegzugsbehörde 
übermittelt.  

11 Zum Teil wird in Deutschland das Verzugs-
land unter „Sonstiges“ geführt. Ein Vermerk liegt 
jedoch im Ermessen der Meldebehörde und ist 
zudem abhängig von der Einwilligung des Be-
troffenen. Fraglich ist darüber hinaus, wie und ob 
ein solcher Vermerk bei der Online-Auskunft 
mitgeteilt wird. 

 2 Melderechtliche 
Anforderungen 

Das Melderecht unterliegt der nationalen 
Gesetzgebung. Es gibt keine europäische 
Richtlinie die einen einheitlichen Rahmen 
vorgibt. Entsprechend heterogen sind die 
melderechtlichen Anforderungen an eine 
Auskunft aus dem Melderegister. Die Re-
gister in Europa lassen sich nach den An-
forderungen an die Auskunft in verschiede-
ne Gruppen einteilen.  

 Zunächst ist danach zu unterscheiden, ob 
das Melderrecht die Identifikation des 
Anfragenden oder sogar die Registrie-
rung bei einer Behörde voraussetzt oder 
ob die Anfrage anonym erteilt wird.  

 Weiter ist danach zu differenzieren, ob 
ein rechtliches oder sonstiges Interesse 
an der Auskunft geltend gemacht werden 
muss und sogar explizit Benutzergrup-
pen definiert werden oder ob kein Be-
gründungserfordernis besteht. 

 Zuletzt schließen manche Meldegesetze 
bestimmte Verwendungszwecke der Da-
ten aus, während andere den Verwen-
dungszweck nicht regeln. 

Das Melderecht in den deutschen Bundes-
ländern sieht für die einfache Melderegis-
terauskunft-Online eine Identifikation des 
Anfragenden vor. Die Registrierung ist im 
Melderechtsrahmengesetz nicht vorgesehen. 
Weder das Rahmenrecht noch die Landes-
meldegesetze stellen Begründungserforder-
nisse auf oder schränken die Verwendung 
der Daten durch das Melderecht selbst ein.  

Einziges inhaltliches Erfordernis ist, dass 
die gesuchte Person eindeutig identifizier-
bar sein muss. Dazu ist der Vor- und Fami-
lienname der gesuchten Person, der Ort des 
letzten bekannten Wohnsitzes oder dessen 
Postleitzahl und abhängig vom jeweiligen 
Bundesland ein oder zwei weitere Merkma-
le anzugeben; in der Regel sind dies Straße 
und Hausnummer und/oder Geburtsdatum. 
Bei der Online-Auskunft kommt als landes-
rechtliche Voraussetzung zum Teil die 
Registrierung der anfragenden Person 
zwecks Gebührenerhebung hinzu.12  

Die von der Meldebehörde erteilte einfa-
che Melderegisterauskunft umfasst den Vor- 
und Familiennamen sowie die aktuelle 
Anschrift bzw. den Vermerk, dass die Per-
son verzogen ist.13  

                                                                 
12 Siehe für Schleswig-Holstein § 27 Abs. 3 

Nr. 1 LMG S-H. 
13 Zum weiteren Antwortverhalten s. o. Fn. 8. 

Eine Registrierung verlangt bspw. das 
österreichische Melderecht für eine Online-
Abfrageberechtigung für das Zentrale Mel-
deregister (ZMR) Österreichs. Mit dem 
Antrag auf Registrierung muss glaubhaft 
gemacht werden, dass die Person regelmä-
ßig Meldeauskünfte zur erwerbsmäßigen 
Geltendmachung oder Durchsetzung von 
Rechten oder Ansprüchen benötigt.14 Die 
einzelnen Anfragen sind jeweils zu begrün-
den oder mit einem Bezug zu versehen, aus 
dem sich die Nachvollziehbarkeit des Ver-
wendungsvorganges ergibt.15 Das dänische 
Melderecht demgegenüber lässt Auskünfte 
aus dem Melderegister ausschließlich nur 
für Unternehmen zu.16  

Während das dänische Melderecht die 
Weitergabe der Meldedaten an Privatperso-
nen grundsätzlich untersagt,17 verbietet 
demgegenüber das Melderecht in Österreich 
die bloße Weitergabe der beim ZMR ermit-
telten Meldedaten und untersagt damit 
ausdrücklich den Adresshandel. 

 3 Grenzen durch 
den Datenschutz 

Das auf den Auskunftsdienst anzuwendende 
Datenschutzrecht richtet sich nach dem Ort 
der Niederlassung des Dienstes.18 Liegt der 
Sitz des Dienstes in Deutschland, ist das 
deutsche Datenschutzrecht zu Grunde zu 
legen. Wird die Melderegisterauskunft-
Online in privater Rechtsform betrieben, so 
handelt es sich um eine nicht-öffentliche 
Stelle auf deren Datenverarbeitung das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gem. § 1 
Abs. 2 Nr. 3 BDSG anzuwenden ist. 

Das BDSG unterscheidet drei Arten von 
Datenverarbeitung durch nicht öffentliche 
Stellen: die Datenverarbeitung für eigene 
Zwecke (§ 28 BDSG), die Datenverarbei-
tung zum Zwecke der Übermittlung (§ 29 
BDSG) und die Auftragsdatenverarbeitung 
(§ 11 BDSG).  

Wird eine einfache Melderegisteraus-
kunft über einen Service-Betreiber einge-

                                                                 
14 S. § 16 a Abs. 5 Meldegesetz 1991, BGBl. 

Nr. 9/1992 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 
10/2004. 

15 § 16a Abs. 6 Meldegesetz 1991 i.V.m. § 13 
Meldeverordnung, BGBl. II Nr. 66/2002. 

16 § 38 Danish Act on the Civil Registration 
System, Gesetz Nr. 426 v. 31. Mai 2000. 

17 § 40 Abs. 2 S. 1 Danish Act on Civil Regis-
tration System, Gesetz Nr. 426 v. 31. Mai 2000. 

18 Vgl. Art. 4 Abs. 1 S. 1 Buchst. a der EG-
Datenschutzrichtlinie Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates v. 24. 
Oktober 1995, ABl. EG Nr. L 281/31. 
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holt, stellt sich die Frage, ob es sich bei der 
Weitergabe der personenbezogenen Betrof-
fenendaten um eine Übermittlung an einen 
außerhalb der verantwortlichen Stelle han-
delnden „Dritten“ i. S. d. § 3 Abs. 8 S. 2 
BDSG handelt oder ob auch ein Fall der 
Auftragsdatenverarbeitung vorliegen kann. 
Handelt es sich um eine Auftragsdatenver-
arbeitung, so ist der Auftragsdatenverarbei-
ter nicht Dritter, mit der Folge, dass die 
Weitergabe der Daten an ihn und von ihm 
an den Auftraggeber keine Übermittlung 
darstellt. Eine Übermittlung der Daten an 
einen Dritten ist demgegenüber nur in den 
Grenzen der §§ 28, 29 BDSG möglich und 
außerhalb dieser Grenzen gem. § 4 BDSG 
verboten. 

 3.1 Datenverarbeitung für 
eigene Zwecke 

In den Bereich der Datenverarbeitung für 
eigene Zwecke (§ 28 BDSG) fallen alle 
diejenigen Vorgänge, d.h. das Erheben, 
Speichern, Verändern und Übermitteln von 
personenbezogenen Daten oder ihre Nut-
zung, die für eigene Geschäftszwecke erfol-
gen. Eigenen Geschäftszwecken dienen im 
Wesentlichen die Daten, die im Rahmen 
von Vertragsverhältnissen oder vertragsähn-
lichen Vertrauensverhältnissen bei dem 
Betroffenen erhoben werden. Diese Daten 
fallen notwendig beim Abschluss von Ver-
trägen mit einem Vertragspartner an und 
werden zu diesem Zweck auch verarbeitet. 
Übermittelt der Anfragende personenbezo-
gene Daten an einen Servicedienst, so ist 
diese Übermittlung gem. § 28 Abs. 1 S. 1 
BDSG zulässig, wenn sie der Wahrung 
eigener berechtigter Interessen dient und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
überwiegen oder wenn die Daten allgemein 
zugänglich sind ohne dass schutzwürdige 
Interessen des Betroffenen offensichtlich 
überwiegen.  

Beruht der Geschäftszweck einzig in der 
Datenweitergabe zwischen der zuständigen 
Meldebehörde und dem Anfragenden, mit-
hin der technischen Weiterleitung von An-
frage und Auskunft, erfolgt die Datenverar-
beitung als Selbstzweck und stellt damit 
keinen eigenen Geschäftszweck dar.19 Für 
einen Online-Service mit dem Geschäfts-
zweck der Vermittlung von Adressauskünf-

                                                                 
19 Vgl. Mallmann in: Simitis u.a., Kommentar 

zum Bundesdatenschutzgesetz, § 29 Rn.  3; 
Müthlein S. 64. 

ten scheidet unter dieser Voraussetzung die 
Anwendung des § 28 BDSG aus. 

 3.2 Auftragsdaten-
verarbeitung vs. 

Adresshandel 
Die Weiterleitung von Adressauskünften 
kann demnach entweder in den Anwen-
dungsbereich der Auftragsdatenverarbeitung 
gem. § 11 BDSG oder den des Adresshan-
dels gem. § 29 BDSG fallen. Dabei kann 
die Einordnung nicht von den Vertragspart-
nern vertraglich festgelegt werden, sondern 
erfolgt ex lege.20 Der Anbieter kann den 
Service jedoch so ausgestalten, dass er unter 
den einen oder anderen Anwendungsbereich 
fällt.  

Der Gestaltung des Dienstes „für fremde 
Geschäftszwecke“ (Broker) nach § 29 
BDSG stehen sowohl praktische als auch 
rechtliche Gründe entgegen. Zum einen 
erfordert die Einholung einer Melderegis-
terauskunft, dass der Betroffene, dessen 
Daten angefragt werden, aus melderechtli-
cher Sicht eindeutig identifizierbar sein 
muss. Dazu ist jedoch neben der ehemali-
gen Adresse in einigen Bundesländern auch 
das Geburtsdatum erforderlich. Bei den 
Geburtsdaten handelt es sich jedoch nicht 
um Daten aus allgemein zugänglichen 
Quellen, so dass der Betreiber des Dienstes 
sie nicht nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 BDSG 
erheben und speichern kann. Zum anderen 
fehlen einem Broker aber auch die rechtli-
chen Voraussetzungen für eine Erhebung 
und Speicherung der Meldedaten nach § 29 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG. Voraussetzung für 
deren Zulässigkeit ist, dass kein Grund zur 
Annahme besteht, dass der Betroffene ein 
schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der 
Speicherung hat. Wann dies der Fall ist, 
lässt sich nicht generell sagen. Erforderlich 
ist eine Abwägung bei der auf den zukünfti-
gen Verwendungszusammenhang abzustel-
len ist.21 Die Erhebung und Speicherung der 
Melderegisterauskunft durch den Broker 
zum Zwecke der Weiterleitung an seinen 
anfragenden Kunden gibt für sich betrachtet 
noch keinen Grund zu der Annahme, der 
Betroffene habe kein schutzwürdiges Inte-
resse am Ausschluss der Erhebung und 
Speicherung seiner der einfachen Meldere-

                                                                 
20 Walz in: Simtis u.a., § 11 FN 24, a. A. Fas-

bender S. 14. 
21 BGH NJW 1984, 1889, 1890; sowie Simitis 

u.a., BDSG/Mallmann, § 29 Rn.  24f, 
m.w.Nachw. 

gisterauskunft unterliegenden Daten. Im-
merhin hat der Gesetzgeber mit der Nr. 2 
entschieden, dass jedenfalls Daten aus 
allgemein zugänglichen Quellen von den 
Erfordernissen der Nr. 1 ausgenommen sind 
und erhoben und verarbeitet werden dürfen. 
Um ein solches handelt es sich bei dem 
Geburtsdatum aber gerade nicht, so dass 
eine Abwägung im Einzelfall erforderlich 
ist. 

Unabhängig, ob eine solche Einzelfall-
prüfung erforderlich ist, muss der Anfra-
gende vor einer Übermittlung der erfragten 
Melderegisterdaten nach § 29 Abs. 2 Nr. 1a 
BDSG glaubhaft darlegen, dass er ein be-
rechtigtes Interesse an der Übermittlung an 
sich hat. Des Weiteren wäre der Broker 
verpflichtet, die Betroffenen gem. § 33 
Abs. 1 S. 2 BDSG über die erstmalige 
Übermittlung und die Art der übermittelten 
Daten zu unterrichten. Für den Betreiber 
des Auskunftsdienstes bedeutet die Prüfung 
und Erfüllung dieser Anforderungen und 
sich hieraus ergebenden Differenzierungen 
einen erheblichen Mehraufwand. 

Soweit der Dienstanbieter über die Ver-
mittlung der Auskunft hinaus zusätzliche 
Leistungen wie bspw. die Bewertung der 
Adresse oder den Abgleich mit anderen 
Datenbeständen erbringt, verarbeitet er die 
Daten der Betroffenen zum Zwecke der 
Übermittlung und ist demnach unter § 29 
BDSG zu subsumieren. Eine solche Ausges-
taltung ist jedoch aus Sicht des Betroffenen 
nicht datenschutzfreundlich, weil sich der 
Verarbeitungsvorgang und die Verwendung 
seines Ergebnisses in der Regel der Kon-
trolle des Betroffenen entziehen. Eine an 
§ 29 BDSG orientierte Ausgestaltung des 
Dienstes ist für den Anbieter eines pan-
europäischen Dienstes aber auch nicht 
praktikabel, denn es soll der Zugriff auf 
möglichst viele Register innerhalb der EU 
vermittelt werden.  

 3.3 Pan-europäische 
Funktionalität 

Die Ausgestaltung als Auftragsdatenverar-
beitung ist im Hinblick auf den Betrieb 
eines pan-europäischen Dienstes eine nut-
zerfreundliche und datenschutzfreundliche 
Lösung. Die Funktion der Auftragsdaten-
verarbeitung ist in allen Datenschutzgeset-
zen entsprechend den Regelungen in der 
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europäischen Datenschutzrichtlinie22 enthal-
ten und fast alle Länder, die eine dem Ein-
wohnermeldewesen entsprechende Regis-
terfunktion unterhalten, regeln die Vermitt-
lung der Auskunft über die Auftragsdaten-
verarbeitung.  

In der überwiegenden Mehrzahl benötigt 
der Anfragende für die Melderegisteraus-
kunft ein rechtliches Interesse, dafür kann 
er sich bei seinem Auskunftsverlangen eines 
Dienstleister bedienen, der für ihn die Ü-
bermittlung in technischer Hinsicht vermit-
telt. Auch die Melderegister selbst, wie z.B. 
das Finnische oder Österreichische Zentral-
register bedienen sich eines Auftragsdaten-
verarbeiters, der für sie die Auskunft tech-
nisch realisiert. Das österreichische Mel-
derecht sieht ausdrücklich vor, das Zugriffe 
über einen technischen Provider im Wege 
der Auftragsdatenverarbeitung erfolgen 
können.23 Das Abfragen des Registers, um 
die Ergebnisse sodann geschäftsmäßig 
weiterzugeben, wird in diesem Fall aus-
drücklich nicht zugelassen.24 

Die Vermittlung pan-europäischer Mel-
deregisterauskünfte ist, im europäischen 
Kontext betrachtet, daher gar nicht anders 
möglich, als über eine technische Provider-
funktionalität im Rahmen einer Auftragsda-
tenverarbeitung. 

 4 Auftragsdaten-
verarbeitung 

Der wesentlichen Unterschied in den Vor-
aussetzungen zwischen der Auftragsdaten-
verarbeitung und der geschäftsmäßigen 
Datenerhebung liegt darin, dass ein Auf-
tragsdatenverarbeiter streng an die Weisun-
gen seines Auftraggebers gebunden ist, 
dafür aber die Anforderungen nicht erfüllen 
muss, die das BDSG an eine für die Daten-
verarbeitung verantwortliche Stelle stellt. 
Auf die Melderegisterauskunft angewendet 
bietet die Auftragsdatenverarbeitung für den 
Betroffenen den Vorteil, dass der Aus-
kunftsdienst lediglich auf die Vermittlungs-
leitung beschränkt werden kann und damit 
„an die Kette“ des Vermittlungsauftrages 
gelegt werden kann. Die sich für den Be-
troffenen aus einer Lösung nach § 29 BDSG 

                                                                 
22 Art. 17 Abs. 2-4 Richtlinie 95/46/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates v. 24. 
Oktober 1995, ABl. EG Nr. L 281/31. 

23 § 16a Abs. 6 S. 1 Meldegesetz 1999 i.V.m. 
§ 11 Meldeverordnung, BGBl. II Nr. 66/2002. 

24 § 16 a Abs. 5 a Meldegesetz 1991, BGBl. 
Nr. 9/1992 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 
10/2004.  

ergebenden Risiken einer weiteren Speiche-
rung und Verarbeitung sowie einer Auskunft 
an Dritte, werden durch die Konstruktion 
einer Auftragsdatenverarbeitung gerade 
vermieden. 

 4.1 Vertragsgestaltung 
Eine Konzeption des Vermittlungsdienstes 
als Auftragsdatenverarbeitung setzt eine 
klare Beschreibung des Auftrages voraus, 
denn nach § 11 BDSG führt der Auftrag-
nehmer die Weisungen des Auftraggebers 
aus und ist an diese gebunden. Der Anfra-
gende erteilt dem Service den Auftrag, eine 
einfache Melderegisterauskunft über einen 
bestimmten Betroffenen bei einer zuständi-
gen Stelle (Meldebehörde) einzuholen und 
die Auskunft in elektronischer Form inhalt-
lich unverändert an den Anfragenden zu 
übermitteln. Der Anfragende ist Auftragge-
ber, der Service ist Auftragnehmer. Im 
Verhältnis zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer ist der Auftraggeber die für 
die Datenverarbeitung verantwortliche 
Stelle i. S. des § 11 BDSG. Der Auftragge-
ber verlagert lediglich die technische 
Durchführung seiner Datenverarbeitung 
nach außen, auf den Auftragnehmer. 

Die zu erfüllenden Aufgaben müssen 
vertraglich konkret festgelegt werden. Der 
Auftragnehmer ist bspw. vertraglich zu 
verpflichten Melderegisterauskünfte aus-
schließlich bei den jeweils zuständigen 
Meldebehörden einzuholen und die Anfra-
geergebnisse in inhaltlich unveränderter 
Form an den Anfragenden weiterzuleiten. 
Um die Grenze zur Funktionsübertragung 
nicht zu überschreiten, darf der Anfragende 
dem Service keine weiteren den Verarbei-
tungsvorgänge zugrunde liegenden Aufga-
ben oder Geschäftszwecke übertragen, die 
dem Service eine eigene Entscheidungsbe-
fugnis einräumen, andernfalls wäre der 
Service nach § 29 BDSG zu beurteilen.25 In 
den Grenzen der Auftragsdatenverarbeitung 
entfällt also beispielsweise die Möglichkeit, 
dass der Service als Auftragnehmer den 
angelieferten Adressstamm eigenständig 
korrigiert, um die Suchläufe zu optimieren. 
Entsprechendes gilt auch für den Fall, dass 
der Vermittlungsservice die Informationen 
aus dem Melderegister nachbereiten sollte.  

Der Schwerpunkt des Auftrages muss in 
der bloßen Weiterleitung der Anfragen an 
die zuständigen Meldebehörden liegen. 
Gegenüber dem Betroffenen ist dann der 

                                                                 
25 Walz in: Simitis u.a., § 11 Rn.  18 ff; a. A. 

Sutschet, S. 103. 

Anfragende als Auftraggeber und nicht der 
Service als Auftragnehmer verantwortlich. 
Der Service steht damit in keiner eigenstän-
digen rechtlichen Beziehung zum Betroffe-
nen, denn die Daten werden nur im Rahmen 
einer konkreten Anfrage von der Meldebe-
hörde an den Auftraggeber weitergeleitet. 
Sie dürfen weder dauerhaft gespeichert 
noch für weitere Anfragen vorgehalten 
werden. Die Daten sind dem Auftragnehmer 
also nicht zur eigenständigen Nutzung 
überlassen. 

Der Anfragende als Auftraggeber gibt 
den Verarbeitungsprozess vor, indem er dem 
Auftragnehmer den Namen der gesuchten 
Person sowie den Ort des letzten bekannten 
Wohnsitzes vorgibt. Weitere Suchläufe 
werden dadurch gesteuert, dass der Anfra-
gende die Zahl der möglichen Adressketten 
ausdrücklich vorgeben muss (Beispiel: 
„Suche M. über nicht mehr als drei Wohnor-
te“). Dem Auftragnehmer wird keine Ent-
scheidungsbefugnis26 übertragen, weil der 
Verlauf der Datenverarbeitung von den 
Ergebnissen der Melderegisteranfragen 
abhängt.  

Im Vertrag zwischen dem Auftraggeber 
und dem Auftragnehmer müssen nach dem 
durch Art. 17 Abs. 2-4 der EG-
Datenschutzrichtlinie vorgegebenen Recht 
der Auftragsdatenverarbeitung die erforder-
lichen technischen und die organisatori-
schen Maßnahmen etc, sowie etwaige Un-
terauftragsverhältnisse bestimmt werden. 
Letztere können insbesondere erforderlich 
sein, wenn ein Register elektronisch noch 
nicht verfügbar ist. Das Unterauftragsver-
hältnis ist im Rahmen des Auftragsverhält-
nisses auszugestalten. Insbesondere darf der 
Unterauftragnehmer keine Befugnisse 
erhalten, die nicht auch dem Auftragnehmer 
übertragen wurden.  

Der Auftragnehmer muss über einen be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten verfü-
gen. Die Mitarbeiter sind auf das Datenge-
heimnis zu verpflichten. Dem Anfragenden 
ist das Recht zur Kontrolle des konkreten 
Auftrags einzuräumen.  

 4.2 Datenschutzkontrolle 
Der Auftraggeber steht unter der Kontrolle 
der nationalen Aufsichtsbehörde des Ortes 
seiner Niederlassung und hat den Anforde-
rungen des jeweiligen nationalen, aber 
europäisch harmonisiertem Datenschutz-
recht zu entsprechen. Der Auftragnehmer 

                                                                 
26 Vgl. dazu Kilian/Scheja S. 181. 
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unterliegt vor allem hinsichtlich der tech-
nisch-organisatorischen Anforderungen der 
Datenschutzkontrolle, der an seinem Stand-
ort sitzenden Aufsichtsbehörde (Sitzland-
prinzip). Auf der anderen Seite steht der 
Auftraggeber unter der Kontrolle der natio-
nalen Aufsichtsbehörde des Ortes seiner 
Niederlassung und hat den Anforderungen 
seines nationalen Datenschutzrechts zu 
entsprechen. Eine solche Aufteilung der 
datenschutzrechtlichen Kontrollbefugnisse 
entspricht den Anforderungen der europäi-
schen Datenschutzrichtlinie.27 Die Richtlinie 
sieht vor, dass an den Auftragsdatenverar-
beiter die gleichen Anforderungen zu stellen 
sind, wie an die verantwortliche Stelle.28 In 
anbetracht der Harmonisierung der daten-
schutzrechtlichen Anforderungen ist dies 
auch praktikabel. Der Auftragnehmer hat 
den Anforderungen seines Heimatlandes zu 
entsprechen. Dann aber ist es nur sinnvoll, 
die Kontrolle der Einhaltung dieser Vor-
schriften auch der für ihn zuständigen Be-
hörde unterliegen zu lassen.29  

Gibt ein in der Leistungskette Beteiligter 
Grund zu datenschutzrechtlicher Beanstan-
dung in einem anderen europäischen Land, 
so kann die beanstandende Aufsichtsbehör-
de an die für den Beteiligten zuständige 
Aufsichtbehörde im Ausland ein Amtshilfe-
gesuch richten.30 

 4.3 Auftrag und 
Gebührenrecht 

Diese datenschutzrechtliche Auftragsda-
tenverarbeitung korrespondiert nicht mit 
dem zivilrechtlichen Instrument des „Auf-
trages“.31 Datenschutz-, Zivil- und Gebüh-
renrecht stehen nebeneinander. Je nach 
Konzeption der Verträge kann der Auftrag-
nehmer vom Auftraggeber zivilrechtlich 
ermächtigt werden, als mittelbarer Stellver-
treter Meldeauskünfte im eigenen Namen 
bei der zuständigen Meldebehörde einzuho-
len. Für die Meldebehörden hat diese Kon-

                                                                 
27 Vgl. Dammann, S. 70 f. 
28 Art. 17 Abs. 3 S. 2 2. Spiegelstrich der 

Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 24. Oktober 1995, ABl. 
EG Nr. L 281/31. 

29 So auch Dammann, S. 77. 
30 Vgl. Art. 28 Nr. 6 der Richtlinie 95/46/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates v. 24. 
Oktober 1995, ABl. EG Nr. L 281/31; für bspw. 
Finnland § 38 Abs. 3 Personal Data Act 
(523/1999). 

31 Bergmann/Möhrle/Herb, Datenschutzrecht, 
§ 11 Rn. 8; auch Walz, in: Simitis u.a., § 11 
Rn. 48. 

struktion den Vorteil, dass sie nicht einer 
Vielzahl von Kunden gegenüberstehen, 
sondern ihre Gebührenbescheide unmittel-
bar an den Auskunftsservice als Auftrag-
nehmer (sog. Power-User) richten können. 

 5 RISER: Pan-
europäische Melde-

registerauskunft 
Ein im Rahmen einer datenschutzrechtli-
chen Auftragsdatenverarbeitung ausgestalte-
ter Service wird im Projekt „Registry In-
formation Service on European Residents” 
(RISER)32 gegenwärtig realisiert. Das Pro-
jekt wird seit März 2004 von der Europäi-
schen Kommission im Rahmen des eTen 
Programms gefördert und vom Unabhängi-
gen Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD) in datenschutz-
rechtlicher Hinsicht begleitet. 

Ziel des Projektes ist die Durchführung 
einer Marktevaluierung und der Aufbau 
eines transeuropäischen Internetdienstes zur 
Vermittlung offizieller, einfacher Meldere-
gisterauskünfte. Entsprechend ist bei der 
Ausgestaltung des Dienstes unter Berück-
sichtigung der in den europäischen Ländern 
geltenden melderechtlichen Bestimmungen 
hinsichtlich einer Auskunftserteilung dieje-
nige datenschutzrechtliche Ausgestaltung 
gewählt worden, die den Service in mög-
lichst vielen Ländern erlaubt.  

Bisher muss ein Antrag auf Erteilung ei-
ner (gebührenpflichtigen) einfachen Melde-
registerauskunft beim Einwohnermeldeamt 
des zuletzt bekannten Wohnortes der ge-
suchten Person gestellt werden. Dazu muss 
zunächst die Anschrift des zuständigen 
Einwohnermeldeamtes herausgefunden 
werden, um dann schriftlich oder persönlich 
den Antrag stellen zu können. Dieser Schritt 
wird durch RISER eingespart. Über eine 
einheitliche Benutzeroberfläche kann der 
registrierte Kunde seine Anfrage direkt 
eingeben oder eine Sammelanfrage als 
Datei versenden. RISER leitet die Anfragen 
dann an die zuständigen Behörden weiter. 
Im Idealfall erfolgt die Auskunft in Echt-
zeit. 

Noch sind aber entweder die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine Online-Abfrage 
bei den Meldebehörden noch nicht gegeben 
(z.B. Berlin) oder die Meldebehörden ver-
fügen noch nicht über die erforderlichen 
technischen Möglichkeiten (z.B. Schleswig-
Holstein). Online Abfragen sind bisher in 

                                                                 
32 http://www.riser.eu.com. 

Echtzeit nur beim Zentralen Melderegister 
Österreichs (ZMR), sowie in Deutschland in 
Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) und 
Darmstadt (Hessen) möglich. Für irische 
Adressen ist eine Verifikation der Adresse 
möglich. Grundlage der Verifikation in 
Irland ist das irische Wählerverzeichnis. 

Die Herausforderung, die sich im Projekt 
RISER stellt, besteht in einer Bündelung 
der datenschutz- und melderechtlichen 
Anforderungen, um für den Anfragenden 
einen möglichst unkomplizierten und nut-
zerfreundlichen Service zu gestalten. Dem 
Nutzer des Services bleibt die Diversität der 
nationalen Bestimmungen verborgen.  

RISER ist so konzipiert, dass der Nach-
frager den Auftrag erteilt, eine einfache 
Melderegisterauskunft über einen bestimm-
ten Betroffenen bei einer zuständigen Stelle 
(Meldebehörde) einzuholen und die erteilte 
Auskunft in elektronischer Form für ihn 
bereitzuhalten. Der Nachfrager ist Auftrag-
geber und damit die für die Datenverarbei-
tung verantwortliche Stelle. Da das Recht 
der Auftragsdatenverarbeitung richtlinien-
konform in Europa umgesetzt ist, kann 
diese Konstruktion vertragsrechtlich nach 
den ausgeführten Anforderungen ohne 
größeren Aufwand implementiert werden. 
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